
 

Pflegestützpunkt Pfaffenhofen a. d. Ilm 
Löwenstraße 2, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm 

Tel. 08441/27-3401 und 27-3402 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landratsamt-paf.de 

1 
 

 

Beratungseinsatz (§ 37 Absatz 3 SGB XI) 
 

 

 

1. Definition des Beratungsbesuchs nach § 37 Absatz 3 SGB XI 

Für pflegebedürftige Personen, die Pflegegeld beziehen, ist ein Beratungsbesuch nach § 37 Absatz 

3 SGB XI verpflichtend. Die Beratung dient der regelmäßigen Hilfestellung und praktischen 

pflegefachlichen Unterstützung der Pflegepersonen. Mit dem Beratungsbesuch soll die Qualität der 

häuslichen Pflege gesichert werden. 

Die Ergebnisse des Beratungseinsatzes werden an die Pflegekasse des Pflegebedürftigen 

weitergeleitet, sofern der Pflegebedürftige einverstanden ist.  

 

2. Häufigkeit des Beratungseinsatzes 

 Pflegegrad 1: halbjährlich auf Wunsch des Versicherten (kein Zwang!) 

 Pflegegrad 2 und 3: halbjährlich einmal 

 Pflegegrad 4 und 5: vierteljährlich einmal 

Wird der Beratungseinsatz nicht abgerufen, kann die Pflegekasse das Pflegegeld angemessen 

kürzen und im Wiederholungsfall entziehen. 

3. Leistungen im Rahmen des Beratungseinsatzes 

Die Schwerpunkte der Beratung können je nach individueller Bedarfssituation des Pflegebedürftigen 

nachfolgende Themen umfassen:  

 Erörterung der Pflegesituation 

 Vermittlung von pflegebezogenen Fertigkeiten 

 Hinweis zu unentgeltlicher Inanspruchnahme von Pflegekursen nach § 45 SGB XI, auch in 

der eigenen Häuslichkeit 

 Hinweis zu Auskunfts-, Beratuns- und Unterstützungsangeboten der örtlichen 

Pflegestützpunkte und Pflegeberatung nach § 7a SGB XI 

 Angebot von konkreten Vorschlägen und Lösungen 

 Unterstützung durch Beantragung von Hilfsmitteln 

 Evaluation des Beratungsbesuches 

 Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen 
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4. Ablauf des Beratungseinsatzes und Umgang mit Kosten: 

Die Ergebnisse des Gesprächs werden in einem Formular festgehalten und von den 

Berater*innen an die Pflegekasse übermittelt. Die Kosten für die Beratung rechnet die 

Beratungsstelle direkt mit er Pflegekasse ab. 
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5. Berechtige Dienste zur Durchführung des Beratungseinsatzes 

 Zugelassene ambulante Pflegedienste 

 Von den Landesverbänden der Pflegekassen anerkannte Beratungsstelle mit 

nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz 

 Eine von der Pflegekasse beauftragte, jedoch von ihr nicht beschäftigte Pflegefachkraft, 

sofern die Durchführung der Beratung durch einen zugelassenen Pflegedienst vor Ort oder 

eine von den Landesverbänden der Pflegekassen nach Absatz 7 anerkannte 

Beratungsstelle, mit nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz nicht gewährleistet 

werden kann. 
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